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fügung steht; zu anderen Zwecken dürfen die Daten
nicht verarbeitet werden.

§ 17b

Öffentlichkeitsarbeit

(1) Soweit der öentlichen Stelle ein Auftrag zur po-
litischen Bildung oder zur Bürgerinformation ob-
liegt, dürfen öentliche Stellen unbeschadet sonsti-
ger Bestimmungen personenbezogene Daten verar-
beiten, um die Bürgerinnen und Bürger in angemes-
sener Weise über ihre Arbeit zu informieren ein-
schließlich werblicher Zwecke, sofern die schutz-
würdigen Interessen betroener Personen dem nicht
entgegenstehen. In der Regel sind hiernach im erfor-
derlichen Umfang insbesondere die Fertigung von
Bild- und Tonaufnahmen von Veranstaltungen und
deren Verbreitung, die Verwendung von Kontakt-
und Adressdaten für Kontaktpege und Einladungen
zu Veranstaltungen einschließlich deren Organisati-
on zulässig. Die Fertigung von Bild- und Tonaufnah-
men von Veranstaltungen und deren Verbreitung un-
terliegt den Schranken der §§ 22 und 23 des Gesetzes
betreend das Urheberrecht an Werken der bildenden
Künste und der Photographie in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 440-3, veröentlich-
ten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 3
§ 31 des Gesetzes vom 16. Februar 2001 (BGBl. I
S. 266, 280) geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung.

(2) Den betroenen Personen ist Gelegenheit zum
Widerspruch ohne Angabe von Gründen zu geben.“

19. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift wird das Wort „Videoüber-
wachung“ durch das Wort „Videoschutz“ ersetzt.

b) Absatz 1 wird wie folgt gefasst

„(1) Die Beobachtung öentlich zugänglicher
Räume mit Hilfe optisch-elektronischer Einrich-
tungen (Videoüberwachung) sowie die Verarbei-
tung der dadurch erhobenen personenbezogenen
Daten ist zulässig, soweit dies im Rahmen der Er-
füllung öentlicher Aufgaben oder in Ausübung
des Hausrechts im Einzelfall erforderlich ist und
keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutz-
würdige Interessen der betroenen Personen über-
wiegen. Der Schutz von Leben, Gesundheit und
Freiheit von Personen ist ein besonders wichtiges
öentliches Interesse. Sofern die Videoüberwa-
chung zum Schutz von sicherheitsrelevanten Ein-
richtungen, Dienstgebäuden, Dienstfahrzeugen,
Kulturgütern oder öentlichen Verkehrsmitteln
und den dort oder in unmittelbarer Nähe jeweils
bendlichen Personen und Sachen erforderlich ist,
gilt Videoüberwachung als angemessen und ver-
hältnismäßig.“

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Videoüberwachung ist durch geeignete
Maßnahmen zum frühestmöglichen Zeitpunkt er-
kennbar zu machen; dabei sind mindestens der


